
14

Die Arbeitsmarktpolitik hat nach wie vor
große Auswirkungen auf die soziale Situa-
tion der Gesellschaft. Mit der erforderli-
chen Neuorganisation der Verwaltungs-
strukturen stehen massive Veränderun-
gen in der Arbeitsmarktförderung bevor,
die arbeitssuchende Menschen ebenso be-
treffen wie freie Träger, die sich in diesem
Arbeitsfeld engagieren.

Die Arbeitsmarktpolitik ist auch nach den
großen Hartz-Reformen nicht zur Ruhe ge-
kommen. In den letzten Jahren sind zahlrei-
che Arbeitsmarktgesetze auf den Weg ge-
bracht worden, darunter zuletzt das Anfang
2009 in Kraft getretene Gesetz zur Neuaus-
richtung der arbeitsmarktpolitischen In-
strumente, mit dem Anspruch, die rund 80
bestehenden Förderleistungen auf ein über-
schaubares und wirksames Instrumentari-
um zu beschränken.

Auch wenn in der Arbeitsmarktförde-
rung soziale Leistungserbringer nicht die
Adressaten dieser Reformpolitik sind, so
hat sie doch gravierende Auswirkungen auf
ihre Arbeitsbedingungen und ihre Möglich-
keiten, arbeitslose Menschen zu unterstüt-
zen. In diesem Beitrag werden die Auswir-
kungen der jüngsten Arbeitsmarktreformen
auf freie Träger und daraus resultierende
Anforderungen an zukünftige Reformen
diskutiert.

Die Politik hat im Anschluss an die
großen Hartz-Reformen seit 2004 eine
Vielzahl weiterer kleinerer, arbeitsmarkt-
politischer Novellen angestoßen (siehe
 Kasten Seite 16). Bedenkt man noch die
Zentralisierung des Einkaufs bei der Bun-
desagentur für Arbeit und die Neuausrich-
tung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in
Bund und Ländern mit den daraus folgen-
den neuen arbeitsmarktpolitischen Pro-
grammen von Bund und Ländern ab 2007
und in den Folgejahren, so waren freie Trä-
ger seit den Hartz-Reformen ununterbro-
chen damit beschäftigt, sich mit veränder-
ten Förderbedingungen, neuen Programme
und Reformen auseinanderzusetzen.

Vor diesem Hintergrund prägen ständi-
ge Konzeptentwicklungen, Neuauflagen
und Modifizierungen der Förderleistungen,
Personalentlassungen und Personalwieder-
einstellungen, die Öffnung und Schließung

von Arbeitsbereichen der Träger und eine
enorme Belastung des Leitungspersonals
den Arbeitsalltag der allermeisten Träger.
Die Arbeitsmarktreformen der jüngsten
Vergangenheit haben verbunden mit öf-
fentlichen Ausschreibungen außerdem zu
schwierigen Finanzierungsbedingungen für
freie Träger geführt. Leider sind bei den
Novellierungen der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente – von der Abschaffung
der Ich-AG bis zur Einführung des Ausbil-
dungsbonus – die Erfahrungen freier Träger
mit der praktischen Umsetzung dieser In-
strumente kaum berücksichtigt worden.
Wenig verwunderlich dürfte es deshalb
sein, dass die jüngsten Gesetzesnovellen
nicht nur wenig Strahlkraft für die Träger
hatten, sondern sogar mitunter auf passi-
ven, resignativen Widerstand gestoßen
sind.

Ausschreibungen drücken
Leistungserbringer und Fachkräfte

Arbeitsmarktpolitische Instrumente un-
terliegen fast ausnahmslos dem Vergabe-
recht und werden damit in aller Regel in ei-
nem öffentlichen Ausschreibungsverfahren
vergeben. Die jüngsten arbeitsmarktpoliti-
schen Reformen – so auch das sogenannte
Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente – haben die
Anwendung des Vergaberechts verstärkt.
Das Gesetz sollte zu Effizienzgewinnen in
der Arbeitsmarktförderung führen.

Die Arbeit freier Träger in der Arbeits-
marktpolitik unterliegt unter den Aus-
schreibungsbedingungen einem massiven
Kostendruck. Weil Personalkosten in der
Regel 80 Prozent und mehr der Maßnah-
menkosten ausmachen, wurden die Perso-
nalkosten der freien Träger zulasten ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
letzten Jahren immer weiter gedrückt. Heu-
te ist es üblich, dass Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen nicht mehr als 2.000
Euro brutto in Fördermaßnahmen für Ju-
gendliche erhalten, in einzelnen Regionen
und bestimmten Maßnahmen auch schon
einmal für ein Bruttomonatsgehalt von
1.400 Euro arbeiten.

Die Bundesagentur für Arbeit hatte in
den letzten Jahren auf kritische Nachfrage
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zu diesen Arbeitsbedingungen immer wie-
der darauf verwiesen, dass sie sich letztlich
nur an einen allgemeingültigen Mindestlohn
binden könnte. Die Voraussetzungen für ei-
nen Mindestlohn in der Arbeitsmarktförde-
rung suchte SPD-Arbeitsminister Scholz zu
schaffen, in dem er im Jahr 2008 durchset-
zen half, dass die Aus– und Weiterbildungs-
branche in das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz aufgenommen wurde. Doch ein Antrag
auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung für
einen Mindestlohn in der Branche, der vom
Zweckverband des Bundesverbandes beruf-
licher Bildung, der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft und von Verdi gestellt
wurde, ist abgewiesen worden. Der Min-
destlohn ist am Widerstand der Arbeitgeber
und der geringen Tarifbindung in der Bran-
che gescheitert. Ohne den Mindestlohn ist
allerdings ein angemessenes Lohn- und Ge-
haltsniveau für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und Sicherheit für Träger, quali-

fizierte und motivierte Beschäftigte gewin-
nen und halten zu können, flächendeckend
nicht zu gewährleisten. Solange aber noch
genügend Arbeits- und Fachkräfte auf dem
Arbeitsmarkt rekrutiert werden können, um
bei den Trägern auch zu niedrigsten Löhnen
tätig zu werden, werden auf Kosten der Mit-
arbeiterenden und zulasten der Qualität der
Arbeit freier Träger die immer wieder poli-
tisch gewünschten Effizienzgewinne in der
Arbeitsmarktförderung eingetrieben wer-
den können.

Freie Träger in der Arbeitsmarktförde-
rung fungieren in Ausschreibungsverfahren
als Dienstleister, die sich um Aufträge be-
werben und die Vorgaben der Bundesagen-
tur für Arbeit bis ins Detail umsetzen müs-
sen. Die Definitionsmacht über die
Ausgestaltung von Förderleistungen liegt
dann ausschließlich bei den auftraggeben-
den Arbeitsagenturen oder Grundsiche-
rungsstellen und außer Reichweite derjeni-
gen Praktiker, die täglich und unmittelbar
mit der Förderung von arbeitslosen Men-
schen zu tun haben.

Um für faire Konkurrenzbedingungen
im Vergabeverfahren zu sorgen, müssen die
Träger von der Entwicklung der Förderin-
strumente sogar ausgeschlossen bleiben.
Auch wenn anzuerkennen ist, dass die Bun-
desagentur für Arbeit ihre Leistungsbe-

schreibungen beständig weiterentwickelt
hat, lässt sich aus Sicht freier Träger nicht
beeinflussen, ob Jugendliche – wie Beispie-
len aus der Praxis zeigen – laut Leistungsbe-
schreibung anstelle sinnvoller Betriebs -
praktika zweifelhafte Arbeitserprobungen
durchführen oder trotz großer individueller
Vermittlungshemmnisse zahlreiche Bewer-
bungen schreiben müssen.

Standardisierung der
Förderinstrumente

Dass die Inhalte der Arbeitsförderinstru-
mente in den zentralen Strukturen der Bun-
desagentur für Arbeit festgelegt und nicht
im regionalen Dialog zwischen Kostenträ-
gern und Leistungserbringern vereinbart
werden können, führt auch zur zunehmen-
den Standardisierung von Förderleistun-
gen. Das bedeutet die zunehmende Verein-
heitlichung der Förderleistungen, die

baukastenartig aus immer gleichen Modu-
len zusammengesetzt werden.

Eine stärkere Standardisierung von För-
derleistungen hat aber auch das Gesetz zur
Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente mit dem Grundsatz einer
für beide Rechtskreise grundsätzlich ein-
heitlichen Arbeitsmarktförderung beför-
dert. Nach diesem Grundsatz soll es kein
unterschiedliches Förderinstrumentarium
für die Arbeitsförderung nach dem SGB III
und die Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de nach dem SGB II geben. Weil es nach An-
sicht des Bundesarbeitsministeriums in der
Arbeitsmarktförderung von Arbeitsagentu-
ren und Grundsicherungsstellen um densel-
ben Arbeitsmarkt und dieselben Arbeitge-
ber geht, wurden Einwände von
kommunalen Spitzenverbänden und von
Wohlfahrtsverbänden zurückgewiesen, die
für spezielle Belange von Arbeitslosen im
Rechtskreis SGB II den Erhalt und den Aus-
bau gesonderter Fördermöglichkeiten ge-
fordert hatten.

So wurden entgegen vielfacher Proteste
die »Sonstigen weiteren Leistungen« aus
dem Sozialgesetzbuch II gestrichen. Diese
Regelung hatte es den Grundsicherungsstel-
len zuvor in erheblichem Umfang – zeitwei-
len bei jeder dritten Förderung für Jugendli-
che – ermöglicht, flexible und frei

entwickelte Förderleistungen umzusetzen.
Nach Ansicht des Bundesarbeitsministeri-
ums hatten die ARGEN und Optionskom-
munen dabei allerdings in einigen Fällen
den rechtlich zulässigen Rahmen über-
schritten.

Die als Nachfolgeregelung gedachte
»freie Förderung« erlaubt es den Argen und
Optionskommunen heute zwar in gewis-
sem Umfang und unter sehr eingeschränk-
ten Voraussetzungen, freie Förderleistun-
gen für Langzeitarbeitslose umzusetzen, hat
aber in der Förderpraxis bislang nicht
annähernd die Bedeutung wie die sonstigen
weiteren Leistungen erreicht. Vielmehr
musste ein Großteil der auf Basis der sonsti-
gen weiteren Leistungen entwickelten För-
derleistungen in »Regelleistungen«, also die
stärker standardisierten und öffentlich aus-
zuschreibenden Förderleistungen überführt
werden.

Stärkung der Arbeitsvermittlung

Die jüngsten Arbeitsmarktreformen ha-
ben die Rolle der Bundesagentur für Arbeit
in der Arbeitsmarktvermittlung gestärkt
und die Beteiligung Dritter, zu denen auch
freie Träger zählen, zurückgenommen. Mit
dem Gesetz zur Neuausrichtung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente ent-
ledigte man sich verbunden mit dem Ansin-
nen, bei der Neuordnung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente die als
unwirksam geltenden Förderinstrumente
zu streichen, der sogenannten Personal-Ser-
vice-Agenturen. Die Personal-Service-
Agenturen hatten ursprünglich als Herz-
stück der Hartz-Reformen gegolten und die
Arbeitsvermittlung in großem Stil auf pri-
vate Firmen übertragen.

Mit der Gesetzesnovelle wurden außer-
dem Trainings- und Vermittlungsleistun-
gen, die in den letzten Jahren von freien
Trägern, Bildungsträgern und anderen
Dienstleistern am Arbeitsmarkt umgesetzt
wurden, in einem neuen Maßnahmentyp,
den »Maßnahmen zur Aktivierung und
 beruflichen Eingliederung« zusammenge-
fasst. Damit ist eine Aufgabenverlagerung
verbunden, die den Trägern eher vermitt-
lungsunterstützende oder die Vermittlung
vorbereitende Aufgaben zuweist, das Kern-
geschäft der Arbeitsvermittlung aber bei
den Arbeitsagenturen belässt.

Die Arbeitsvermittlung bei der Arbeitsa-
gentur zu stärken, war denn auch ein her-
vorgehobenes Ziel des Gesetzes zur
Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente. Mit der Einführung ei-
nes Vermittlungsbudgets sollten die Ar-
beitsvermittler und Fallmanager ein
flexibles Budget zur Unterstützung ihrer
Vermittlungsaufgaben erhalten.

Die Evaluationsforschung hat übrigens
den Personal-Service-Agenturen miserable
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»Gute arbeitsmarktpolitische Förder-
instrumente entstehen nicht durch eine
 Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt«
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und der Beauftragung Dritter mit Vermitt-
lungsaufgaben nur mittlere Noten ausge-
stellt. Arbeitslose hatten nach den Untersu-
chungen so gut wie gar nicht davon
profitiert, dass private Träger in die Ar-
beitsvermittlung eingeschaltet wurden.

Weniger Rechte für
Arbeitssuchende

Auf die Arbeitsbedingungen freier Trä-
ger wirken sich massiv auch jene Aspekte
der Reformen in der Arbeitsmarktförde-
rung aus, die das Verhältnis von Arbeitsver-
waltung und Arbeitsuchenden regeln.

Nach Inkrafttreten des SGB II sind No-
vellierungen erfolgt, die die Rechte der Ar-
beitssuchenden weiter eingeschränkt und
Kontrollen verschärft haben. So wurde mit
dem Gesetz zur Fortentwicklung der
Grundsicherung im Jahre 2006 geregelt,
dass Arbeitssuchende notfalls per einseiti-
gem Verwaltungsakt der Behörde zur Teil-
nahme an einer Fördermaßnahme gezwun-
gen werden können. Außerdem wurden die
Sanktionsregelungen verschärft. Prüfdiens -
te wurden flächendeckend eingerichtet, um
Leistungsmissbrauch zu bekämpfen. Im
Zuge des Gesetzes zur Neuausrichtung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente wur-
de dann zwei Jahre später geregelt, dass Wi-
derspruch und Anfechtungsklage der Ar-
beitssuchenden keine aufschiebende
Wirkung mehr entfalten, wenn beispiels-
weise die ARGE die Eingliederungsverein-
barung per Verwaltungsakt ersetzt. Außer-
dem wurde im Sozialgesetzbuch III die
Möglichkeit für die Arbeitsagenturen ge-
schaffen, eine Eingliederungsvereinbarung
durch Verwaltungsakt ersetzen zu können.

Für freie Träger haben diese Entwick-
lungen zur Folge, dass die Zahl der Arbeits-
suchenden steigt, die die sich mit ihrer Maß-
nahmenteilnahme dem Druck der
Fallmanager beugen. Partizipative Förder-
arbeit, die an den Bedürfnissen von Arbeits-
losen ansetzt und eine individuelle Förde-
rung gewährleistet, wird damit
beeinträchtigt. Das liegt aber darin begrün-
det, dass freie Träger im Konkurrenz- und
Kostendruck öffentlicher Ausschreibungen
und in der Bewältigung immer neuer Refor-
men in der Arbeitsmarktpolitik mit dem
Fortbestand ihrer Einrichtungen und Erhalt
ihres Mitarbeiterstamms zu tun haben.

Was getan werden müsste

Mit der Neuorganisation der Verwal-
tungsstrukturen im SGB II stehen erneut
massive Veränderungen in der Arbeits-
marktförderung bevor. Ob es der Arbeits -
agentur trotz der bevorstehenden zahlrei-
chen personellen Wechsel und strukturellen
Veränderungen gelingt, kompetente Inte-
grationsfachkräfte bereitzuhalten und re-

gional abgestimmte Eingliederungsleistun-
gen verlässlich zu finanzieren, bleibt zu hof-
fen. Die Bundesregierung tut angesichts die-
ser Herausforderungen gut daran, die im
Koalitionsvertrag angekündigte nächste In-
strumentenreform erst zu einem späteren
Zeitpunkt anzugehen.

Diese Reform könnte einen qualitativen
Sprung in der Arbeitsmarktförderung
schaffen, wenn die Rechte der Arbeitssu-
chenden und ihre Beteiligungsmöglichkei-
ten gestärkt würden. Es geht nicht darum,
dass Arbeitssuchende im SGB II keine Ar-
beitsstelle mehr annehmen müssen, um ihre
Hilfebedürftigkeit zu überwinden. Es geht
um den Grundgedanken, dass das Engage-
ment und die Motivation der Arbeitssu-
chenden entscheidend für den Erfolg jeder
gelingenden Arbeitsmarktförderung sind.
Konkrete Ansatzpunkte sollten eine stärke-
re Rechtsposition der Arbeitssuchenden
beim Abschluss einer Eingliederungsverein-
barung und eine stärkere Beteiligung bei der
Auswahl bestimmter Eingliederungslei-
stungen und der dazugehörigen Angebote
der Träger sein.

Bei der nächsten Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente sollte be-
dacht werden, dass sich Förderinstrumente
nicht so sehr durch eine Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt verbessern lassen.
Mehr Flexibilität in der Ausgestaltung und
Anwendung der Instrumente bei den Ar-
beitsagenturen und Optionskommunen
selbst zuzulassen, ist entscheidend für eine

gute Förderung. Denn eine erfolgreiche
Förderung ist flexibel genug, um auf die
Förderbedarfe der unterschiedlichen Ar-
beitssuchenden wie auch auf regionale Ar-
beitsmarktbedingungen zu reagieren.

Im Jahr 2010 wird die Arbeitsmarktför-
derung von steigenden Arbeitslosenzahlen
bei gleichzeitig knapper werdenden Mitteln
geprägt sein. Wer die Qualität der Arbeits-
förderung und ihre Erfolge sichern will,
darf deshalb nicht länger über die Finanzie-
rungs- und Arbeitsbedingungen freier Trä-
ger hinwegsehen. Die Finanzierung für freie
Träger muss mehr Verlässlichkeit und län-
gere Planungshorizonte gewährleisten.

Nach dem Scheitern des Mindestlohns
in der Aus- und Weiterbildungsbranche ist
außerdem eine neue Initiative nötig, um ge-
gebenenfalls auf anderem Wege adäquate
Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einschließlich der dafür notwendigen
Finanzierung zu gewährleisten. Nicht zu-
letzt müssen die Auswirkungen der öffentli-
chen Ausschreibungen auf die Leistungser-
bringung in der Arbeitsmarktförderung
überprüft werden.

Die deutsche Arbeitsmarktpolitik, die
per Selbstverpflichtung unter ständiger Be-
obachtung großer Forschungsinstitute steht
und jedes neu eingeführte Instrument unter
den Vorbehalt einer wissenschaftlichen Eva-
luation stellt, sollte sich endlich auch der
Aufgabe stellen, die Auswirkungen der öf-
fentlichen Ausschreibungen auf die Arbeits-
marktförderung untersuchen zu lassen. ◆
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2006 Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

2007 Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen

Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuch – Perspekti-
ven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen

Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Sozialgesetzbuch – Verbesse-
rung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Men-
schen mit Vermittlungshemmnissen

2008 Fünftes Gesetz zur Änderung des Dritten Sozialgesetzbuch – Verbesse-
rung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger Menschen
(2008)

Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
(2008)

Arbeitsmarktpolitische Gesetzesnovellen
seit dem Inkrafttreten der Hartz-Reformen
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